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NRW-Landtag: Neues Denkmalschutzgesetz verabschiedet 

Haus & Grund Rheinland Westfalen ordnet Reform aus Sicht der Eigentümer ein 

  

Nordrhein-Westfalen bekommt ein neues Denkmalschutzgesetz – der Landtag hat es 

gestern verabschiedet. Die Novelle soll modernen Anforderungen in den Bereichen 

Klimaschutz, Barrierefreiheit und Brandschutz Rechnung tragen. Haus & Grund Rhein-

land Westfalen erklärt, was die Reform für private Eigentümer bedeutet. 
  

Düsseldorf. Der Landesverband Haus & Grund Rheinland Westfalen sieht im reformierten Denk-

malschutzgesetz vor allem drei wesentliche Neuerungen, die private Eigentümer betreffen. „Aus 

der Sicht der privaten Eigentümer ist zunächst hervorzuheben, dass die Position des Eigentümers 

im neuen Denkmalschutzgesetz gestärkt wird“, meint Verbandsdirektor Erik Uwe Amaya. „Wir 

versprechen uns von der präzisierten Formulierung, dass berechtigte Interessen von Eigentümern 

oder Besitzern von Denkmälern künftig stärkere Beachtung finden.“ 
  

Zu diesen Interessen gehört unter anderem die behutsame Umsetzung von modernen Maßnah-

men zur energetischen Weiterentwicklung, zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit denkmal-

geschützter Gebäude, die durch das neue Gesetz erleichtert wird. Amayas Einschätzung: „Die 

Neufassung des Gesetzes dürfte es ermöglichen, dass vor allem die Barrierefreiheit, die Nutzung 

regenerativer Energien, der Brandschutz und mögliche neue Nutzungen mit dem Denkmalschutz 

in Einklang gebracht werden können.“ Das sei vor dem Hintergrund der zunehmend älter wer-

denden Gesellschaft und den politisch gesetzten Klimaschutzzielen nur folgerichtig. 
  

Was die Nutzung der Denkmäler angeht, schafft das neue Gesetz ein Stufen-Modell. Baudenk-

mäler sollen möglichst der ursprünglichen Zweckbestimmung nach genutzt werden. Geht das 

jedoch nicht mehr, ist der Eigentümer gehalten, eine möglichst gleichwertige Nutzung anzustre-

ben. „Diese abgestufte und als Sollvorschrift gefasste Verpflichtung ist ein sinnvoller Kompro-

miss, der die Interessen schonend zum Ausgleich bringt“, findet Erik Uwe Amaya. „Die grund-

sätzlichen Interessenkonflikte zwischen Denkmalschutz, Klimaschutz, Barrierefreiheit und Brand-

schutz lassen sich in der Praxis nur durch eine einzelfallbezogene, sorgsame Abwägung bewälti-

gen. Dabei dürfte das neue Gesetz helfen.“ 

 



 


